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Grundgedanke:

Es ist allenthalben verlangt worden das Vikariat zu verlängern. Da das Institut vorläufig keine Möglichkeit mehr hat die Magisterausbildung durchzuführen wird der Inhalt in das Vikariat verlagert. Ebenfalls wurde immer eine schlechte religionspädagogische Ausbildung bedauert. Diese soll nun speziell aufgenommen werden. Um der ganzen Kompelxität Herr zu werden ist das Vikariat modular gedacht, so dass es sich aus mehreren Teilen zusammensetzt. Die Ordnungen der Module können jeweils frisch geschrieben werden ohne die gesamte Ordnung revidieren zu müssen. So kann das Vikariat anpassungsfähig bleiben. Auch wurde die Internationalisierung beachtet, in dem Sinne: was tun wir wenn Ausländer kommen? Länger anmonierte Unklarheiten (etwa: wem gehört der Vikar?) oder Forderungen (“Von Vikaren verlangt man, aber die Vikarslehrer müssen nicht auch einiges können?”) werden berücksichtigt. Die Regelung will auch der kleinen Zahl und der Sondersituationen gerecht werden, deshalb wird bei Antritt eine individuelle Abfolge der Module abgesprochen und es wird offen gehalten ob das theologische und das religionspädagische Modul in der Gemeinde stattfindet oder ausserhalb) . Die Pfarramtsprüfung wird nicht abgeschafft aber entlastet. Die Prüfungsteile der Rüstzeit werden in die Abschlüsse der Module transferiert.
Von der Lesbarkeit sind die kursiv geschriebenen Texte Erläuterungen und kommen nicht in den Korpus der Verordnung. Für Vorschläge, Kritik oder Zustimmung bin ich dankbar. Bitte bis 1.2.2010 an cos@ekh.ro) 

Stefan Cosoroaba

Rahmenbestimmungen für das Vikariat

1. DEFINTION

1.1 Das Vikariat ist die Zeitspanne der praktisch-theologischen Vorbereitung eines Theologen für den Pfarrdienst in der Evangelischen Kirche AB in Rumänien.  Es wird auf Grund der Kirchenordnung, insbesondere des Abschnitts IV, Artikel 11 -13 gestaltet.

1.2 Die Dauer des Vikariats beträgt grundsätzlich 24 Monate und  wird in der Form eines rechtlich geregelten  Dienstes abgeleistet.

1.3 Das Vikariat ist gleichermassen Ausbildung und Dienst.
1.4 Voraussetzung zu der Aufnahme in das Vikariat ist das mit Bacchalor abgeschlossene evangelische Theologiestudium.

1.5 Kummulativ dazu hat der Anwärter den Nachweis von kirchlichen Praktika zu erbringen ( gegenwärtig 2 Mentorate oder weitere von der Landeskirche verlangte kirchliche Vorleistung)

1.6 Vorausetzung ist ebenfalls  die Gemeindezugehörigkeit in einer der Kirchengemeinden der EKR sowie die vorherige oder zeitgleiche Aufnahme in die Liste der Kandidaten des geistlichen Amtes. (Ein separater Antrag zur Aufnahme in die Kandidatenliste ist notwendig selbst wenn diese Aufnahme gleichzeitig mit der Aufnahme in das Vikariat beantragt wird, da ersterem auch ohne zweites stattgegeben werden kann. zB wegen gegewärtig fehlender Vikariatsplätzen)
2. ABLAUF
2.1 Das Vikariat setzt sich aus vier Modulen: Dem religionspädagogischen Modul, dem theologischen Modul sowie zwei gemeindepraktische Module. Letztere haben unterschiedliche Schwerpunkte: Das gemeindepraktische Modul I hat geistlich- diakonischen Schwerpunkt, das gemeindepraktische Modul II hat wirtschaftlich-verwaltungstechnischen Schwerpunkt  (Da die beiden GP Module in der gleichen Gemeinde abgeleistet werden ist diese Unterscheidung nur formaltechnisch und nicht für die praktische Durchführung relevant)
2.2 Jedes dieser Module untersteht den eigenen Regelungen. 

2.3 Die Module dauern jeweils sechs Monate, abzüglich der allfälligen Jahresurlaube. Bei Antritt des Vikariates wird in Absprache ein individueller Plan der Abfolge der Module aufgestellt. Dieser ist abhängig von der jeweiligen Koordinierung mit anderen sich im Vikariat befindenden Vikare und den logistischen und personellen Möglichkeiten der Kirche und des Departments für evangelische Theologie. Keines der Module darf kürzer als 5 Monate oder länger als 7 Monate dauern. 

2.4 Der Vikar har Residenzpflicht am Vikariatsort. Er  bleibt auch wärend des theologischen und des religionspädagogichen Moduls Gemeindevikar und ist angehalten sich  während dieser Zeit in das Gemeindeleben einzubringen. (Übers Wochendendehat er die Möglichkeit in die Gemeinde zurückzukehren. Dh er kann auch weiterhin Dienste in der Gemeinde übernehmen) 

2.5 Jedes Modul wird mit Prüfung abgeschlossen, wobei die beiden gemeindepraktischen Module als eine Einheit behandelt werden. Der Prüfungsvorgang wird in der Ordnung der Einzelmodule geregelt (zB RP Modul hat als Prüfung eine Modellstunde und rp Arbeit dazu, GP Modul: Die Arbeitsmappe,Musterpredigt und Musterkathechese sowie ein mündlicher Teil.  Th Modul hat Prüfung in den unterrichteten Fächern).
2.6 Jede modulare Abschlussprüfung kann maximal einmal wiederholt werden. Sollte der Vikar auch bei der Wiederholung ungenügend bewertet werden, so muss das betreffende Modul – aber nicht das gesamte Vikariat - wiederholt werden, wobei die Landeskirche und die Gemeinde entscheiden ob sie Gehaltskosten, beziehungsweise Unterhaltskosten für die Zeit der Wiederholung übernehmen. Eine weitere Wiederholung ist nur auf eigene Kosten möglich.

2.7 Der Vikar hat jährlich an eine Rüstzeit  unter der Leitung des Bischofs, teilzunehmen um geistlichen Austausch zu pflegen (Die bisherigen Prüfungsteile fallen weg, da sie von den Einzelmodulen übernommen werden) 
2.8 Das Vikariat wird in Übereinkunft von vier Parteien durchgeführt,wobei Aufgaben und Komptenezen feststehen. Die Parteien sind: der Vikar, die Kirchengemeinde, das Landeskonsisorium der EKR,  der Vikarslehrer. Die Landeskirche vertritt in diser Abmachung auch die Religionspädagogische Arbeitsstelle  und das Department für Evangelische Theologie.

2.8.1 Ein Pfarrer übernimmt persönlich die Leitung des Vikaren und wird damit zum Vikarslehrer. Er ist angehalten den Vikaren die ganze Zeit über  seelsorgerlich und von der Personalentwicklung her zu betreuen. 

2.8.2 Die Kirchengemeinde stellt freie Unterkunft und trägt die Betriebskosten in der Gemeinde während des gesamten Vikariats. Sie ist auch Nutzniesserin der Arbeit des Vikaren.
2.8.3 Das Landeskonsistorium übernimmt die Gehaltskosten und die Organisation des Ablaufes der vier Module, speziell des theologischen Moduls und des religionspädagogischen Moduls.  Sie sorgt in der Zeit dieser beiden Module auch für kostenfreie Unterkunft am Ausbildungsort, soweit dieser ausserhalb der Vikariatsgemeinde ist

2.8.4 Der Vikar verpflichtet sich innerhalb das Vikariat inhaltlich ordnungsgemäß und innerhalb der gesetzten Frist von 24 Monaten abzuleisten. Verlängerung ist separat geregelt.
2.9 Das Landeskonsistorium identifiziert Vikariatsstellen als ständige Einrichtungen der EKR.  Hierfür müssen die Gemeinden die Voraussetzungen für den Aufenthalt und den Dienst des Vikaren nachweislich erfüllen.

2.10 Die Vikarslehrer werden aus der Reihe der Pfarrer der EKR mit Kolloquium bestimmt und für diesen Dienst im Besonderen vorbereitet und angeleitet (Rüstzeit dafür ist angedacht. Pädagogische Fragen und Personalentwicklungsfragen). 
2.11 Im Rahmen der freien Vikariatsplätze können auch Studenten anderer Landeskirchen aufgenommen werden. Diese stehen jedoch in keinem geregelten Arbeitsverhältnis. 

3.  ABSCHLUSS DES VIKARIATS
3.1 Das Vikariat kann mit oder ohne Ablegen der Pfarramtsprüfung abgeschlossen werden. Als Nachweis des erfolgreichen Absolvierens des Vikariats wird von der Landeskirche eine Bestätigung erstellt, die die jeweiligen Abschlüsse der vier Module zusammenfasst und bescheinigt. Diese Bescheinigung ersetzt nicht die Pfarramtsprüfung.
3.2 Die Pfarramtsprüfung unterliegt der eigenen Regelung. Ihr Sinn ist die Zulassung zum Pfarramt. Theologen, die das Vikariat in einer anderen Landeskirche erfolgreich bestanden haben, können aufgrund eines durchgeführten individuellen Ergänzungsarbeitsplan zur Pfarramtsprüfung zugelassen werden. In diesem werden die Arbeitseinheiten durchgeführt, die von der Landeskirche als für sie spezifisch befunden werden.(zB Rp Modul muss nicht mehr geleistet werden, da in Deutschland etwa eine intensievere rp Ausbildung existiert ,e tc. Theologische Fächer werden nur soweit nachgeholt wie sie spezifisch siebenbürgisch sind, Gemeindepraktikum begrenzt) (Die Pfarramtsprpüfung besteht aus einer Hausarbeit zu einem praktisch Theologischen Thema, der beiden Klausuren (praktisch theologisch und Bekentniskunde) sowie einiger mündlicher Fächer).
3. 3 Ein erfolgreich abgeleistes Vikariat und eine erfolgreich bestandene Pfarramtsprüfung schafft keinen Rechtsanspruch zur Aufnahme in das Pfarramt aber ist Voraussetzung dazu.
4.  MODULE DES VIKARIATS
4.1 Die Ordnung der einzelnen Module wird separat geregelt.
5.  ABSCHLUSSBESTIMMUNGEN
5.1 Die vorliegende Ordnung ersetzt die “Richtlinien zur Gestaltung des Lehrvikariats”  LKZ 1165/1995 vom  11.09.1995 Jahr.
5.2 Vorliegende Ordnung wird jeweils ergänzt durch:
5.2.1 Ordnung des Religionspädagogischen Moduls
5.2.2 Ordnung des Theologischen Moduls
5.2.3 Ordnung der Gemeindepraktischen Module I und II
5.2.4 Ordnung der Pfarramtsprüfung
(Religionspädagogische Modul  wird von der Beauftragten für RP und der Beauftragten für Fortbildung und Ökumene und dem Praktischen Theologen des LK erarbeitet)
(Das Theol Modul wird von der Prof des Departments und dem Präsidium der Landeskirche geregelt)

  (Das Gemeindepraktische Modul wird von den Dechanten und dem Parktischen Theologen des Departmentserarbeitet)
